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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1997 Nr. 211 ausgegeben am 19. Dezember 1997 

 

Gesetz 
vom 23. Oktober 1997 

über die Information und Mitsprache der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den 

Betrieben (Mitwirkungsgesetz; MWG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Zweck 

Dieses Gesetz regelt die Mitwirkung der Arbeitnehmerschaft in Be-
trieben. 

Art. 2 

Geltungsbereich 

1) Dieses Gesetz findet auf Betriebe in Liechtenstein mit ständig Be-
schäftigten Anwendung. Ausgenommen sind die Landesverwaltung und 
die Gemeindeverwaltungen sowie weitere Betriebe und Betriebsbereiche, 
welche der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben dienen. 

2) Zugunsten der Arbeitnehmerschaft darf von diesem Gesetz abge-
wichen werden. 
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3) Zu Ungunsten der Arbeitnehmerschaft darf von den Art. 3, 4, 6, 7, 
8, 10 und 11 Abs. 2 Bst. b nicht und von den übrigen Bestimmungen nur 
durch Gesamtarbeitsvertrag abgewichen werden. 

II. Arbeitnehmervertretung 

Art. 3 

Anspruch auf Vertretung 

1) Die Arbeitnehmerschaft von Betrieben mit mindestens 50 Beschäf-
tigten hat Anspruch auf eine Vertretung aus ihrer Mitte. 

2) In Betrieben ohne Arbeitnehmervertretung stehen die Informati-
ons- und Mitspracherechte nach den Art. 7 und 8 der Arbeitnehmer-
schaft direkt zu. 

Art. 4 

Bestellung 

1) Innert sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder 
nach Erreichen des Schwellenwertes von Art. 3 Abs. 1 hat eine geheime 
Abstimmung über die Bestellung einer Arbeitnehmervertretung zu erfol-
gen. Befürwortet die Mehrheit der Stimmenden eine Arbeitnehmerver-
tretung, so ist die Wahl der Vertretung durchzuführen. 

2) Lehnt die Mehrheit der Stimmenden eine Arbeitnehmervertretung 
ab, so kann ein Jahr nach der ersten und jeder weiteren Ablehnung von 
einem Fünftel der Beschäftigten verlangt werden, durch eine geheime 
Abstimmung erneut festzustellen, ob die Mehrheit der Stimmenden sich 
für eine Arbeitnehmervertretung ausspricht. 

3) Abstimmung und Wahl werden von Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merseite gemeinsam durchgeführt. Die Arbeitnehmervertretung wird 
nach den Grundsätzen einer freien, geheimen, schriftlichen und allge-
meinen Wahl bestellt. 
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Art. 5 

Grösse 

1) Die Grösse der Arbeitnehmervertretung wird von der Arbeitge-
ber- und der Arbeitnehmerseite gemeinsam festgelegt. Der Grösse und 
Eigenart des Betriebes ist Rechnung zu tragen. 

2) Die Arbeitnehmervertretung besteht aus mindestens drei Personen. 

Art. 6 

Aufgaben 

1) Die Arbeitnehmervertretung nimmt dem Arbeitgeber gegenüber 
die gemeinsamen Interessen der Arbeitnehmerschaft wahr. 

2) Die Arbeitnehmervertretung unterrichtet die Arbeitnehmerschaft 
regelmässig über ihre Tätigkeit. 

III. Mitwirkungsrechte 

Art. 7 

Informationsrecht 

1) Die Arbeitnehmervertretung wird vom Arbeitgeber über alle be-
trieblichen Angelegenheiten, deren Kenntnis eine Voraussetzung für die 
ordnungsgemässe Erfüllung ihrer Aufgaben ist, rechtzeitig und umfas-
send unterrichtet. 

2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung mindestens ein-
mal jährlich über die Auswirkungen des Geschäftsganges auf die Be-
schäftigung und die Beschäftigten zu unterrichten. 

Art. 8 

Besondere Mitwirkungsrechte 

Der Arbeitnehmervertretung stehen insbesondere folgende gesetzli-
che Mitwirkungsrechte zu: 
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a) in Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im 
Sinne von Art. 70 des Gesetzes über die obligatorische Unfallversi-
cherung und Art. 6 und 45 des Arbeitsgesetzes; 

b) beim Übergang von Betrieben im Sinne des § 1173a Art. 43a des All-
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuches; 

c) bei Massenentlassungen im Sinne des § 1173a Art. 59a bis 59c des 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. 

IV. Zusammenarbeit 

Art. 9 

Grundsatz 

1) Der Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertretung arbeiten nach 
Treu und Glauben zusammen. 

2) Die Arbeitnehmervertretung wird vom Arbeitgeber in ihrer Tätig-
keit in dem für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Umfang, 
beispielsweise durch die Zurverfügungstellung von Räumen, Hilfsmitteln 
und administrativen Dienstleistungen, unterstützt. 

3) Sie kann ihre Tätigkeit während der Arbeitszeit ausüben, wenn die 
Wahrnehmung ihrer Aufgabe es erfordert und ihre Berufsarbeit es zu-
lässt. 

Art. 10 

Schutz der Arbeitnehmervertretung 

1) Der Arbeitgeber darf die Arbeitnehmervertretung in der ord-
nungsgemässen Erfüllung ihrer Aufgaben nicht behindern. 

2) Die Mitglieder der Arbeitnehmervertretung dürfen während des 
Mandats und nach dessen Beendigung wegen Ausübung dieser Tätigkeit 
nicht benachteiligt werden. Dies gilt auch für alle, die sich zur Wahl in 
eine Arbeitnehmervertretung stellen. 
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Art. 11 

Verschwiegenheitspflicht 

1) Die Mitglieder der Arbeitnehmervertretung sind über betriebliche 
Angelegenheiten, die ihnen in dieser Eigenschaft zur Kenntnis gelangen, 
betriebsfremden Personen gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet, 
sofern diese nicht mit der Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer-
schaft betraut sind. 

2) Der Arbeitgeber sowie die Mitglieder der Arbeitnehmervertretung 
sind zur Verschwiegenheit gegenüber allen Personen verpflichtet: 
a) in betrieblichen Angelegenheiten, sofern dies einem berechtigten 

Interesse des Arbeitgebers oder der Arbeitnehmervertretung ent-
spricht; 

b) in persönlichen Angelegenheiten von Beschäftigten. 

3) Die Arbeitnehmerschaft von Betrieben ohne Arbeitnehmervertre-
tung, der gestützt auf Art. 3 Abs. 2 das Informations- und Mitsprache-
recht direkt zusteht, sowie betriebsfremde Personen, die nach Abs. 1 
informiert werden dürfen, sind ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflich-
tet. Das gleiche gilt für Beschäftigte, die von der Arbeitnehmervertretung 
nach Art. 6 Abs. 2 über ihre Tätigkeit unterrichtet worden sind. 

4) Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt auch nach dem Ausschei-
den aus der Arbeitnehmervertretung bestehen. 

V. Verfahren 

Art. 12 

1) Über Streitigkeiten, die sich aus diesem Gesetz oder einer vertrag-
lichen Mitwirkungsordnung ergeben, entscheidet, unter Vorbehalt ver-
traglicher Schlichtungs- und Schiedsstellen, das Landgericht. § 1173a 
Art. 71 Abs. 3 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches findet ent-
sprechend Anwendung. 

2) Zur Klage oder zum Antrag berechtigt sind: 
a) die beteiligten Arbeitnehmer; 
b) der Arbeitgeber; 
c) der Liechtensteinische Arbeitnehmerverband. Für diesen geht der 

Anspruch nur auf Feststellung; 
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d) die Arbeitnehmerschaft. 

3) Der Sachverhalt wird von Amtes wegen festgestellt. 

VI. Schlussbestimmung 

Art. 13 

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

gez. Hans-Adam 

gez. Dr. Mario Frick 
Fürstlicher Regierungschef 
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